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 Veröffentlicht am 01.04.2005

Rechtssatz

Nicht jede Erörterung von Sachverhaltselementen im gerichtlichen Strafverfahren schließt eine

verwaltungsstrafrechtliche Verurteilung wegen einer durch diese verwirklichten Verwaltungsübertretung aus, sondern

sind es nur die wesentlichen Gesichtspunkte, die zu einer gerichtlichen Verurteilung geführt haben, die nicht zum

Gegenstand einer neuerlichen Strafverfolgung gemacht werden dürfen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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